Satzung

des Vereins

BTSV Eintracht von 1895 e.V.
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Name und Sitz

Der Verein ist am 15. Dezember 1895 aus dem FuRballclub ,Victoria“ hervorgegangen. Er tragt den
Namen ,Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e.V.“.

Der Verein hat seinen Sitz in der Stadt Braunschweig.
Die Farben des Vereins sind ,Blau-Gelb“. Das Wappen ist ein ,Roter Lowe" auf weiliem Grund.

8§82
Vereinszweck

Der Verein bietet seinen Mitgliedern die Mdglichkeit zu sportlicher Betétigung.
Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell nicht gebunden.

§3
Gemeinnitzigkeit

Der Verein verfolgt ausschlielich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des Abschnittes
~Steuerbeginstigte Zwecke* der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Er ist jedoch nicht daran gehindert, soweit es die Statuten der zustandigen Bundes- und Landes-
sportverbande zulassen, sich auch am Sport, der nicht den Amateurvorschriften unterliegt, zu
beteiligen. Zu diesem Zwecke darf er unter seiner Aufsicht und Kontrolle stehende Kapitalgesell-
schaften (Tochtergesellschaften) griinden und ihnen die mit der Durchfihrung des Spielbetriebes
verbundenen Rechte und Pflichten (ibertragen. Die Ubertragung dieser Rechte und Pflichten geschieht
nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes.

Soweit von einer Abteilung, die nicht Amateursportabteilung ist, Einnahmen oder Gewinne erzielt
werden, haben auch sie ausschlieRlich zur Durchfuihrung und Unterstiitzung der gemeinnitzigen
Aufgaben zu dienen. Der Verein muf3 ehrenamtlich geleitet werden. Fur die Durchfuhrung der Auf-
gaben kénnen jedoch haupt- und nebenamtlich beschéftigte Krafte eingestellt werden.

Mittel des Vereins durfen nur fir die satzungsmalfiigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf auch keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch verhaltnismafig hohe Vergitung

begiinstigt werden.

§4
Verbandszugehorigkeit

Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen.
Der Verein erwirbt mit der Lizenz fur die Teilnahme am Spielbetrieb der Bundesliga oder 2. Bundesliga

die ordentliche Mitgliedschaft im Die Liga-Ful3ballverband e.V. (Ligaverband). Die Satzung, das
Ligastatut und die Ubrigen Ordnungen des Ligaverbandes in ihrer jeweiligen Fassung sowie die



3)

4)

Entscheidungen und Beschlisse der zustédndigen Organe und Beauftragten des Ligaverbandes,
insbesondere auch der DFL Deutsche Ful3ball Liga GmbH (Liga GmbH), sind fiir den Verein und seine
Mitglieder unmittelbar verbindlich. Der Verein und seine Mitglieder sind der Vereinsstrafgewalt des
Ligaverbandes unterworfen. Die Regelungen des zwischen dem Ligaverband und dem Deutschen
FuRball-Bund e.V. (DFB) geschlossenen Grundlagenvertrages sind flir den Verein ebenfalls
verbindlich.

Satzungen und Ordnungen des DFB in ihrer jeweiligen Fassung sind fiir den Verein und seine Mitglie-
der kraft dieser Satzung ebenfalls unmittelbar verbindlich. Dies gilt insbesondere fiir die DFB-Satzung,
DFB-Spielordnung, DFB-Rechts- und Verfahrensordnung, DFB-Schiedsrichterordnung, DFB-
Jugendordnung, DFB-Trainerordnung und die Durchfiihrungsbestimmungen Doping mit den dazu
erlassenen sonstigen Aus- und Durchfihrungsbestimmungen. Die Verbindlichkeit erstreckt sich auch
auf die Entscheidungen bzw. Beschlisse der zustandigen Organe, Rechtsorgane und Beauftragten
des DFB, insbesondere auch, soweit Vereinssanktionen gemaf § 44 DFB-Satzung verhéngt werden.
Der Verein und seine Mitglieder sind insoweit der Vereinsstrafgewalt des DFB, die durch die
vorstehend genannten Regelungen und Organentscheidungen einschlieBlich der Vereinssanktionen
ausgelibt wird, unterworfen. Die Unterwerfung erfolgt insbesondere, damit VerstéRe gegen die
vorgenannten Bestimmungen und Entscheidungen verfolgt und durch Sanktionen geahndet werden
kénnen. Der Verein Ubertragt zu diesem Zweck zudem seine eigene und die ihm von seinen
Mitgliedern Uberlassene Strafgewalt dem DFB.

Der Verein ist auch Mitglied in seinem Regional- und Landesverband. Aus der Mitgliedschaft des
Vereins in Liga-, Regional- und Landesverband, die ihrerseits Mitglieder des DFB sind, und den in den
Satzungen dieser Verbande enthaltenen Bestimmungen Uber die MaRgeblichkeit von DFB-Satzung
und DFB-Ordnungen folgt ebenfalls die Verbindlichkeit dieser Bestimmungen des DFB in ihrer
jeweiligen Fassung fur den Verein und seine Mitglieder.

§5
Haftung

Soweit keine Versicherung besteht, haftet der Verein nicht fir Schaden seiner Mitglieder, den diese bei der
Auslibung des Sportes, Benutzung der Vereinsanlagen und Gerate oder bei Beteiligung an
Vereinsveranstaltungen erleiden.
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§6
Vermaogen

Das Vereinsvermogen ist ausschlie3lich zur Forderung des Vereinszwecks (8§ 2) zu verwenden.

Soweit von einer Abteilung Gewinne erzielt werden, sind sie gleichfalls zur Erfullung der satzungs-
mafigen, gemeinnitzigen Vereinsaufgaben zu verwenden.

Das einzelne Vereinsmitglied hat am Vereinsvermdgen keinen Anteil. Das gilt auch fiir den Fall einer
Aufldsung des Vereins oder der Beendigung der Mitgliedschatft.

Im Falle der Auflésung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fallt
das Vermdégen an die Stadt Braunschweig, die es unmittelbar und ausschlief3lich fir sportliche und
gemeinnitzige Zwecke zu verwenden hat.
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Geschaftsjahr

Das Geschéftsjahr 1auft vom 1. Juli bis zum 30. Juni des folgenden Jahres.
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§8
Mitglieder

Der Verein hat ordentliche und auf3erordentliche Mitglieder.
Ordentliche Mitglieder sind aktive Mitglieder, passive Mitglieder und Ehrenmitglieder.

AuRerordentliche Mitglieder sind férdernde Mitglieder (natirliche Personen und Personenvereinigun-
gen sowie juristische Personen des dffentlichen und privaten Rechts, die ohne Mitgliedschaftsrechte
zu erwerben, sich dem Verein in der Absicht, seine Ziele zu férdern, angeschlossen haben).

§9
Erwerb der Mitgliedschaft

Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen; Minderjahrige bedurfen der zustimmenden
Unterschrift ihrer gesetzlichen Vertreter.

Uber den Antrag entscheidet nach Stellungnahme der zustandigen Abteilung der Vorstand.
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem beantragten Zeitpunkt, sofern dem Antrag entsprochen wird.

§10
Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt des Mitgliedes, Ausschluss des Mitgliedes, Tod des
Mitgliedes, Auflésung des Vereins.

Der freiwillige Austritt des Mitgliedes kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des
Kalenderjahres ausgesprochen werden. Die Austrittsfrist beginnt erst dann, wenn die
Austrittserklarung bei der Geschéftsstelle des Vereins eingegangen ist.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es

a) trotz dreifacher schriftlicher Mahnung mit seinen Beitragsverpflichtungen ganz oder teilweise
im Ruckstand ist, oder

b) schuldhaft gegen die Vereinsinteressen oder gegen die Satzung gréblich verstof3en hat.

Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Betroffene hat vor der Entscheidung Anspruch auf
Anhoérung. Die begriindete Entscheidung ist dem betroffenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief
mitzuteilen.

Von dem Zeitpunkt des Nachweises der Zustellung der AusschluBentscheidung ab ruhen alle Rechte
und Pflichten des Mitgliedes gegenliber dem Verein; es hat sofort alle seine in Verwahrung befind-
lichen Gegenstande, Schriftstiicke und Gelder des Vereins oder einer Abteilung an den Vorstand des
Vereins bzw. der Abteilung herauszugeben.

Gegen den Ausschluf3 steht dem Mitglied ein Widerspruchsrecht zu. Das Widerspruchsrecht ist inner-
halb von vier Wochen nach Zugang des AusschluR3bescheides gegeniiber dem Vorstand schriftlich
geltend zu machen.

Uber den Widerspruch entscheidet der Ehrenrat, wobei das betroffene Mitglied vor dem Ehrenrat zu
horen ist. Die endgiiltige Entscheidung des Ehrenrates erfolgt mit einfacher Mehrheit.

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keine Anspriiche auf das Vermdgen oder
irgendwelche anderen Rechte des Vereins.

§11
Ruhen der Mitgliedschaft

Das Prasidium kann auf Antrag eines Vereinsmitgliedes bei Vorliegen eines wichtigen Grundes anordnen,
dass die Mitgliedschaft eines Vereinsmitgliedes ruht.



§12
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1) Die Vereinsmitglieder haben das Recht, nach MaRgabe der Vereinsstatuten am Vereinsleben teilzu-
nehmen und die Einrichtungen des Vereins zu nutzen.

2) Aktive Vereinsmitglieder diirfen die Sportarten, die sie im Verein betreiben, fiir keinen anderen Verein
ausiiben. Ausnahmen hiervon kann auf Antrag der Vorstand gestatten.

3) Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen des Vereins und der fir sie zustan-
digen Abteilungen teilzunehmen.

4) Das Stimmrecht haben in den Vereins- bzw. Abteilungsversammlungen nur ordentliche Mitglieder
(8 8, Abs. 2), die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das Mindestalter gilt nicht fir Wahlen im
Jugendbereich. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat nur eine Stimme; das Stimmrecht ist nicht
Ubertragbar.

5) Die Mitglieder haben das Vereinsinteresse zu wahren und nach Kréften zu fordern, sie haben die
Beschlisse der Vereinsorgane und Anordnungen der von diesen mit der Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben betrauten Personen zu befolgen und die Vereinseinrichtungen, Sportanlagen und —gerate
pfleglich zu behandeln und vor Beschadigung zu bewahren.

6) Die Mitglieder haben nach MaRRgabe der Vereinsstatuten sowie Abteilungsbeschlisse Aufnahme-
gebuhren und Beitrédge zu zahlen. Die Beitrdge sind vierteljahrlich im voraus zu entrichten. Ehrenmit-
glieder sind von der Beitragszahlung befreit.

7) Mit der Aufnahme erkennen die Mitglieder die Vereinsstatuten an.

8§13
Amter

1) Alle Vereinsamter sind Ehrenamter. Wahlbar hierfrr sind nur Mitglieder, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.

2) Amter in anderen Sportvereinen diirfen nur mit Genehmigung des Vorstandes ibernommen werden.

lll. Organe

8§14
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a)
b)
c)
d)
e)

1)

2)

3)

die Mitgliederversammliung,
das Prasidium,

der Vorstand,

der Wirtschaftsbeirat,

der Ehrenrat.

8§15
Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
Die Mitgliederversammlung muss einmal im Jahr stattfinden, und zwar in der Zeit vom 1.11. bis 31.12.
des Kalenderjahres. Den Termin und die Tagesordnung bestimmt das Prasidium im Einvernehmen

mit dem Vorstand.

Aulerordentliche Mitgliederversammlungen sind durchzufiihren auf Beschluss des Prasidiums oder
des Vorstandes oder auf Antrag von mindestens 100 oder 5 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder.



4) Jede ordentliche Mitgliederversammlung muss mindestens sechs Wochen vorher unter Angabe des
Zeitpunktes, des Ortes und der Tagesordnung den Mitgliedern durch Veréffentlichung in den Vereins-

nachrichten, hilfsweise der ortlichen Tageszeitung bekanntgegeben werden. Bei einer

auf3erordentlichen Mitgliederversammlung betragt die Frist vier Wochen.

5) Die satzungsmaRig einberufenen Mitgliederversammlungen sind — ohne Ricksicht auf die Zahl der
erschienenen Vereinsmitglieder — beschlussfahig. Das gilt nicht fir den Beschlul3 Gber die Auflésung

des Vereins. Insoweit ist § 15 (10) m anzuwenden.

6) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit, soweit die Satzung nicht etwas anderes
vorschreibt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung des Antrages. Stimmenthaltungen werden nicht
berlcksichtigt, mit Ausnahme bei der Abstimmung Uber Satzungsénderungen nach § 15 (10) k.

7) Antrage auf Satzungsdnderung missen der Geschaftsstelle spatestens bis zum 1.9. des
Kalenderjahres schriftlich und begriindet vorliegen. Andere Antrdge mussen der Geschéftsstelle
mindestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich und begrtindet vorliegen. Gehen
solche Antrage spater ein (Dringlichkeitsantrage), kdnnen sie in der Mitgliederversammlung behandelt
werden, wenn mindestens zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Aufnahme in
die Tagesordnung zustimmen. Satzungsanderungsantrdge koénnen nicht in der Form eines

Dringlichkeitsantrags gestellt werden.

8) Jedes Mitglied hat das Recht, in einem Zeitraum, der eine Woche vor der Mitgliederversammlung
beginnt und eine Woche nach der Mitgliederversammlung endet, auf der Geschéftsstelle des
Vereins bzw. in der Mitgliederversammlung selbst den Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung) und die Niederschrift iber die letzte Mitgliederversammlung einzusehen bzw. sich
eine Abschrift dieser Schriftstiicke aushéndigen zu lassen.

9) Die Mitgliederversammlung wird vom Prasidenten oder in dessen Vertretung vom Vizeprasidenten
geleitet.

10) Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere
a) die Entgegennahme des Jahresabschlusses (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) und
des Geschaftsberichtes des Vereins,
b) die Entgegennahme des Berichts der Rechnungsprufer,
c) die Entlastung des Prasidiums und des Wirtschaftsbeirates,
d) die Wahl des Présidiums,
e) die Wahl der Vorstandsmitglieder, soweit sie von der Mitgliederversammlung zu wéhlen sind,
f) die Wahl des Wirtschaftsbeirates,
g) die Wahl des Ehrenrates,
h) die Wahl von zwei Rechnungsprifern,
i) die Festsetzung der Aufnahmegebiihren und der Vereinsbeitrage,
j) die Beschlussfassung tiber Belastung und VerauRerung von Grundstiicken,
k) die Beschlussfassung lber die wesentlichen Geschaftsfiihrungsangelegenheiten der nach
§ 3 (3) gegriindeten Tochtergesellschaften, namentlich tber:
- die Bestellung und Entlastung ihrer Aufsichtsratsmitglieder
- die Anderung ihrer Satzung
- die Kapitalbeschaffung und —herabsetzung
- die Veranderung der Beteiligungsverhaltnisse
- die Auflésung der Gesellschaft

- die Zustimmung zu einem Verschmelzungsvertrag, einer Vermodgensubertragung oder

Umwandlung, )
[) die Beschlussfassung tiber die Anderung der Satzung, die aber immer eine Mehrheit von
2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erfordert,

m) die Beschlussfassung uber die Auflosung des Vereins bei Anwesenheit der Halfte aller
stimmberechtigen Mitglieder mit Dreiviertelmehrheit aller anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder. Ist in dieser Mitgliederversammlung nicht die Halfte aller stimmberechtigten Mitglieder
anwesend, dann hat binnen sechs Wochen eine weitere Mitgliederversammlung stattzufinden, in
der lediglich die Dreiviertelmehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder entscheidet.
Darliber hinaus hat die Mitgliederversammlung die Befugnis, sich zu allen Fragen des Vereins zu

aufiern.



11) Die Mitgliederversammlung gibt sich eine Geschéftsordnung.

12) Uber die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die Anwesenheit, Beratungs-
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

gegenstande und die gefalRten Beschliisse enthalten muss. Diese ist den Mitgliedern auf der nachsten
Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

8§16
Prasidium

Das Préasidium besteht aus

dem Présidenten,

dem Vizeprasidenten,

dem Schatzmeister,

einem vierten Mitglied als Sachwalter fir den Ful3ballsport,

einem funften Mitglied als Sachwalter fiir alle Sportbereiche (ohne FuRRball).

Das Prasidium wird auf die Dauer von zwei Jahren durch die Mitgliederversammlung gewahilt.
Wiederwahl ist zulassig.

Die Mitglieder des Prasidiums sind fir die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Prasidium von der
Wahrnehmung anderer Vereinsamter ausgeschlossen, soweit in der Satzung nicht anderes bestimmt
ist.

Die Mitglieder des Préasidiums bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Beim vorzeitigen Ausscheiden des
Prasidenten ist die unverztigliche Einberufung einer auf3erordentlichen Mitgliederversammlung zur
Neuwahl des Prasidenten fir die restliche Amtszeit erforderlich.

Scheidet dagegen ein anderes Mitglied des Prasidiums vorzeitig aus, so bestimmt auf Vorschlag
des Prasidiums der Vorstand des Vereins einen Vertreter fir den Rest der Amtsperiode.

Das Prasidium wickelt seine Geschafte nach einer von der Mitgliederversammlung zu verabschieden-
den Geschéaftsordnung ab.

Das Préasidium leitet den Verein und fuhrt im umfassenden Sinne die Geschéfte des Vereins. Das
Prasidium erstellt hierfir einen Geschéftsverteilungsplan. Die Mitglieder des Préasidiums sind kraft
Amtes auch Mitglieder des Vorstandes.

Das Préasidium vertritt den Verein gerichtlich und rechtsgeschéaftlich nach auf3en.

Die Mitglieder des Prasidiums bilden nach § 26 BGB den Vertretungsvorstand des Vereins in der
Weise, dass der Prasident oder der Vizeprasident jeweils gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des
Préasidiums zur Au3envertretung befugt sind.

Bei vorzeitigem Ausscheiden des Prasidenten Ubernimmt der Vizeprasident bis zur Neuwahl des
neuen Prasidenten alle Rechte und Pflichten des Prasidentenamtes.

Der Prasident ist Vorsitzender des Prasidiums und des Vorstandes.
Er ist Reprasentant des Vereins.

Dem Schatzmeister obliegt die Finanzverwaltung des Vereins. Die Finanzverwaltung umfasst die
Einnahmen und Ausgaben des Vereins im ganzen unter Einbeziehung aller Abteilungen.

Dem vierten Mitglied (Sachwalter fir den Ful3ballsport) obliegt die Verantwortung fur den Fuf3ballsport
im Verein.

Der Verantwortungsbereich dieses Prasidiumsmitgliedes umfasst gleicherma3en Lizenz- und
Amateurful3ball.

10) Dem funften Mitglied des Prasidiums obliegt im Verein die Verantwortung fiir alle Sportbereiche

auflerhalb des FuRRballs.



11) Das Présidium hat vertrauensvoll mit dem Vorstand und dem Wirtschaftsbeirat zusammenzuarbeiten

und diese Organe Uber wichtige Vorgange organisatorischer und wirtschaftlicher Art zu
unterrichten.

12) Das Prasidium stellt den Haushaltsplan, den Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlust-

rechnung) und den Geschéaftsbericht des Vereins auf.

Der Haushaltsplan, der Jahresabschluss und der Geschéaftsbericht des Vereins bestehen aus zwei
Teilen: dem Teil fir den Lizenz- und Amateurfu3ball und dem Teil fiir alle Sportarten aul3erhalb
des Ful3balls. Beide Teile sollen in sich ausgeglichen sein. Sie werden im Wirtschaftsplan des
Vereins zusammengefihrt.

Der Hautshaltsplan mit seinem Teil fur den Lizenz- und Amateurful3ball bedarf zu seinem Inkrafttreten
der Zustimmung des Wirtschaftsbeirates. Fur den Teil fur alle Sportarten au3erhalb des Ful3balls
bedarf er zu seinem Inkrafttreten der Zustimmung des Vorstandes.

Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) und Geschaftsbericht sind der
Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen.

13) Das Prasidium kann zu seiner Unterstiitzung Mitglieder des Vereins in beratender und ausfihren-

der Funktion heranziehen.

14) Das Présidium hat den Termin fur die jahrliche Mitgliederversammlung festzulegen.

1)

2)

3)

4)

5)

§17
Vorstand

Der Vorstand besteht aus

den Mitgliedern des Préasidiums,
den Vorsitzenden der Abteilungen,
dem 2. Schatzmeister,

dem Liegenschaftsreferenten,
dem Vereinssportwart,

dem Pressewart,

dem Vereinsfrauenwart,

dem Vereinsjugendwart.

Der Vorstand ohne die Mitglieder des Prasidiums schléagt als Wahlausschuss nach Bestatigung durch
die Mitgliederversammlung der Mitgliederversammlung die Kandidaten fir die Neuwahl des
Préasidiums vor.

Das Prasidiumsmitglied Sachwalter fiir den FuRBballsport schlagt der Vorstand im Einvernehmen mit
dem amtierenden Prasidium und mit dem Wirtschaftsbeirat vor. Die Mitgliederversammlung kann den
Vorschlag annehmen oder ablehnen. Bei Ablehnung bedarf es eines neuen Vorschlages des
Vorstandes im Einvernehmen mit dem amtierenden Prasidiums und mit dem Wirtschaftsbeirat.

Der Vorstand wird — soweit er nicht aus den Mitgliedern des Prasidiums und den Vorsitzenden der
Abteilungen besteht — auf die Dauer von zwei Jahren durch die Mitgliederversammlung gewahlt.
Der Vereinsjugendwart wird durch die Jugendversammlungen gewahlt.

Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus,
so bestimmt der Vorstand oder die betroffene Abteilung fiir den Rest der Amtsperiode kommissarisch
einen Vertreter.

Der Vorstand beschlie3t in abteilungsubergreifenden sportlichen Angelegenheiten des Vereins —
soweit sie die Amateurbereiche betreffen — und berat das Prasidium bei der Wahrnehmung der
Aufgaben.

In diesem Rahmen hat der Vorstand insbesondere

a) Vorschlage zur Errichtung, zum Zusammenschluss, zum Ausbau und zur Aufhebung von
Abteilungen zu erarbeiten,



6)

7)

1)

2)

3)

4)

b) dem Haushaltsplan — soweit er die Amteurbereiche betrift — vor seinem Inkrafttreten
zuzustimmen,

¢) zum Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) und zum Geschéftsbericht
des Vereins — ehe die ordentliche Mitgliederversammlung stattfindet — Stellung zu nehmen,

d) Uber Auszeichnungen durch den Verein zu beschliel3en,

e) eine Funktionsbeschreibung fur diejenigen Mitglieder des Vorstandes vorzunehmen, die nicht als
Mitglieder des Prasidiums oder als Vorsitzende der Abteilungen in den Vorstand gelangt sind.

Der Vorstand wickelt seine Geschéfte nach einer von der Mitgliederversammlung zu verabschieden-
den Geschéaftsordnung ab.

Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit.

8§18
Wirtschaftsbeirat

Der Wirtschaftsbeirat hat folgende Aufgaben:

a) Er berét das Prasidium in wirtschaftlichen Fragen.

b) Er kontrolliert das Prasidium und die Geschéftsfilhrung des Vereins. Diese Aufgabe schliel3t das
Recht ein, alle den Finanzverkehr des Vereins betreffenden Blicher und Unterlagen, insbesondere
die Buchhaltung, einzusehen. Er bestimmt ein Mitglied oder mehrere Mitglieder, sein Recht fur ihn
wahrzunehmen.

c) Der Wirtschaftsplan — Teil Lizenz- und Amateurfuball — bedarf zu seiner Wirtsamkeit der
Zustimmung des Wirtschaftsbeirates.

d) Rechtsgeschafte von erheblichem Wert bedirfen der Zustimmung des Wirtschaftsbeirates. Seiner
Zustimmung bedirfen auch Ausgaben, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind oder die den
einzelnen Haushaltsansatz oder die Gesamtsumme der geplanten Ausgaben (berschreiten
wirden.

Rechtsgeschéfte von erheblichem Wert liegen vor, wenn die Ausgabeverpflichtung den Betrag von

25.000,00 € einmalig oder summiert Gber mehrere Jahre Ubersteigt. Zu den Rechtsgeschéften von

erheblichem Wert gehdren ungeachtet der Hohe der Ausgabeverpflichtung Vertréage mit leitenden

Angestellten des Vereins wie Manager, Geschéftsfuhrer oder Trainer der Lizenzspieler, die

Aufnahme von Darlehen, die den Verein langer als sechs Monate binden, und die Einleitung von

Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als 100.000,00 €.

Vertrage mit Lizenzspielern bedirfen ungeachtet der Hohe der Ausgabeverpflichtung nicht der

Zustimmung des Wirtschaftsbeirates, wenn die Ausgabeverpflichtung den Rahmen der vom

Préasidium und vom Wirtschaftsbeirat bewilligten Mittel nicht Gberschreitet.

Der Wirtschaftsbeirat besteht aus bis zu sieben Personen, die Mitglieder des Vereins sein missen. Die
Mitgliederanzahl soll ungerade sein. Mitglieder des Prasidiums, des Vorstandes, des Ehrenrates, des
Wahlausschusses und Personen, die zum Verein in einem Arbeitsverhéltnis stehen, durfen nicht
Mitglieder des Wirtschaftsbeirates sein.

Wird ein Mitglied des Wirtschaftsbeirates Mitglied eines der anderen eben genannten Organe, dann
scheidet es aus dem Wirtschaftsbeirat aus. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Wirtschaftsbeirates in
ein Arbeitsverhéaltnis zum Verein tritt.

Der Manager/Geschéftsfuhrer des Vereins bereitet die Sitzungen des Wirtschaftsbeirates vor, tréagt im
Wirtschaftsbeirat vor und unterrichtet das Prasidium und den Vorstand — soweit er zustandig ist — Uber
die getroffenen Entscheidungen. Der Manager/Geschaftsfihrer legt dem Wirtschaftsbeirat monatlich
fur den Bereich FuBball und vierteljahrlich fur alle Sportarten auflerhalb des FufRballs eine
Erfolgsrechnung mit Soll-Ist-Vergleich zur Kenntnisnahme vor.

Die Wahl der Mitglieder des Wirtschaftsbeirates erfolgt auf die Dauer von zwei Jahren durch die
Mitgliederversammlung. Die Wiederwahl ist zulassig. Scheidet ein Mitglied des Wirtschaftsbeirates
vorzeitig aus, so ist auf der nachsten ordentlichen Mitgliederversammlung ein neues Mitglied zu
wahlen, dessen Amtszeit wiederum zwei Jahre betragt. Die Laufzeiten der zweijahrigen Amtsperioden
der Mitglieder des Wirtschaftsbeirates brauchen nicht kalendermafiig bereinzustimmen.



5)

6)

1)

2)

3)

4)
5)

6)
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8)

1)

2)

3)

Der Wirtschaftsbeirat bedarf zu seiner BeschluRfahigkeit der Anwesenheit von drei Mitgliedern.

Der Wirtschaftsbeirat gibt sich seine Geschéaftsordnung selbst. Er wahlt aus seiner Mitte mit einfacher
Mehrheit seinen Vorsitzenden.

Seine Beschlisse falt der Wirtschaftsbeirat mit einfacher Mehrheit.

8§19
Ehrenrat

Der Ehrenrat hat die Aufgabe, bei Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedern zu schlichten
und Unstimmigkeiten zwischen Vereinsorganen, Abteilungsvorstdnden, Vereinsangestellten und
Mitgliedern beizulegen. In Disziplinarangelegenheiten entscheidet er als Einspruchsinstanz.

Der Ehrenrat besteht aus funf Mitgliedern und zwei Stellvertretern, die das 30. Lebensjahr vollendet
haben missen. Mitglieder, die ein anderes Amt im Verein innehaben, oder Angestellte des Vereins
kdnnen nicht in den Ehrenrat berufen werden.

Die Mitglieder des Ehrenrates werden fiir die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung
gewahlt. Wiederwahl ist zulassig.

Die Mitglieder des Ehrenrates bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
Der Ehrenrat wéahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

Der Ehrenrat kann angerufen werden vom Prasidium, vom Vorstand, von Vereinsmitgliedern und von
Personen, deren Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft abgelehnt worden ist.

Die Beschliisse des Ehrenrates sind endgultig.

Das Verfahren vor dem Ehrenrat sowie der Umfang seiner Entscheidungs- und Disziplinargewalt
ergeben sich aus der Ehrenrats- und Disziplinarordnung.

8§20
Rechnungsprifer

Die Rechnungsprufer, die von der Mitgliederversammlung gewahlt werden (8 15 Ziffer 10 h der
Satzung), haben das Recht und die Pflicht, die Finanzverwaltung des Vereins zu prifen.
Ausgenommen von der Prufung der Rechnungsprufer ist der Bereich der Finanzverwaltung des
Vereins, welcher von einem Wirtschaftsprifer geprift wird.

Der Priifungsbericht ist schriftlich anzufertigen, von den Rechnungspriifern zu unterzeichnen und der
ordentlichen Mitgliederversammlung vorzutragen.

Die Mitglieder des Prasidiums sind verpflichtet, auf Ersuchen der Rechnungsprifer ergédnzende
Auskunfte zu erteilen und die erforderlichen Erlauterungen zu geben.

. Gliederung

1)

2)

§21
Abteilungen

Fir die im Verein betriebenen Sportarten werden nach Bedarf vom Vorstand des Vereins Vorschlage
zur Errichtung, zum Zusammenschluss, zum Ausbau und zur Aufhebung von Abteilungen erarbeitet.
Das Prasidium beschlief3t tber die vom Vorstand erarbeiteten Vorschlage.

Die Abteilungen sind organisatorische Gliederungen des Vereins; ihnen kommt eine rechtliche
Selbstandigkeit nicht zu. Deshalb werden die Abteilungen rechtsgeschaftlich und gerichtlich durch das
Prasidium vertreten (8 16 Ziffer 6 der Satzung).
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3) Das Prasidium kann Anordnungen und MafRnahmen des Vorstandes einer Abteilung — soweit dies im
Interesse des Vereins erforderlich ist — aussetzen bzw. durch eigene Entscheidungen ersetzen. Gegen
eine solche Entscheidung kann der Vorstand der betroffenen Abteilung Einspruch bei dem Vorstand
des Vereins einlegen. Die Entscheidung des Vorstandes des Vereins ist dann endguiltig.

4) Die Abteilungen erhalten das Recht der eigenen Kassenfuhrung. Zur Deckung der durch den Sport-
betrieb entstehenden Kosten kdnnen Beitrdge oder Abteilungsumlagen erhoben werden, die jedoch zu
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch das Prasidium bedurfen. Alle Einnahmen und Ausgaben,
die die einzelnen Abteilungen tatigen, sind im Rahmen einer Buchhaltung festzuhalten.

Das Préasidium hat unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen die Art und Weise der Abteilungs-
buchfihrung festzulegen

5) Die Abteilungen wickeln ihre Geschéfte nach einer von der Mitgliederversammlung zu verabschieden-
den Rahmenabteilungsordnung ab.

§22
Geschaftsfihrung

Der Verein unterhalt eine Geschéftsstelle. Uber die personelle, organisatorische und sachliche Ausstattung
entscheidet das Prasidium.

V. Schlussbestimmungen

8§23
Inkompatibilitat

Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen von Unternehmen, die zu mehreren Lizenznehmern oder mit
diesen verbundenen Unternehmen, in wirtschaftlich erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im
Bereich der Vermarktung einschlieBlich des Sponsorings oder des Spielbetriebes stehen, dirfen nicht
Mitglied in Kontroll-, Geschéftsfihrungs- und Vertretungsorganen des Vereins sein. Ebenso dirfen
Mitglieder von Geschéftsfuhrungs- und Kontrollorganen eines anderen Lizenznehmers keine Funktionen in
Organen des Vereins tbernehmen.

§24
Bekanntmachungen

Vereinsamtliches Veroffentlichungsblatt sind die Vereinsnachrichten des BTSV Eintracht von 1895 e.V.

8§25
Inkrafttreten

1) Diese Satzung tritt am 13.12.2004 in Kraft.
2) Soweit Satzungsbestimmungen den Wirtschaftsbeirat [§ 14 d), § 15 (10) f, § 16 (11) S. 2,

8§ 16 (12) S. 2, § 18] betreffen, treten sie mit Griindung der Sport-GmbH aufler Kraft. Gleiches gilt fir §
16 (9) S. 2 und fur 8 17 (1), soweit er sich mit dem 2. Schatzmeister befal3t.



	BTSV Eintracht von 1895 e.V.
	I.    Allgemeine Bestimmungen
	Verbandszugehörigkeit

	II.   Mitgliedschaft
	III.  Organe
	Präsidium
	Vorstand
	IV. Gliederung
	V.   Schlussbestimmungen





